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 Vorlage-Nr.: 2022/84  
 

 

Betreff: 
 

Erstellung eines neuen Leitbildes der Stadt Hungen 
 

Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 
11 Allgemeine Verwaltung Herr Ewert  22.04.2022 

 
  

Beteiligung anderer Fachbereiche erforderlich ?  nein  ja 
FB 1 
Zentrale Dienste 

FB 2 
Bürgerdienste 

FB 3 
Technische Dienste 

FB 4 
Finanzen 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter/in 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift 
Fachbereichsleiter 

  

Beteiligung Personalrat erforderlich ?  nein  ja 
  

Beteiligung Frauenbeauftragte erforderlich ?  nein  ja 
  

 
  

Finanzielle Auswirkung?   nein  ja 
  

Haushaltsmittel vorhanden ?  nein  ja 
 
 
 Datum, Unterschrift Fachbereichsleiter Finanzen 

Kostenstelle / Sachkonto 1102010000/6771000 

Investitionsnummer  
  
Entstehen Folgekosten ?  nein  ja     wenn ja, Anlage ist beigefügt 
  

 
 
 Sonstige Hinweise (z.B. zum Verfahren) 

 
 
 

 

 
 

 
 
 Unterschrift Verfasser/in 

 
Unterschrift Fachbereichsleiter/in 
 

Unterschrift Bürgermeister 
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Betreff: Erstellung eines neuen Leitbildes der Stadt Hungen 
 

Anlage(n):  
Bereich Name Verfasser/in Aktenzeichen Hungen, 

11 Allgemeine Verwaltung Herr Ewert  22.04.2022 
 
Beratungsfolge Termin Status 
Magistrat 03.05.2022 nichtöffentlich beschließend  
Haupt- und Finanzausschuss 19.05.2022 öffentlich beschließend  
Stadtverordnetenversammlung 24.05.2022 öffentlich beschließend  

 
Beschluss: 
Es wird beschlossen, die Verwaltung mit der Überarbeitung des vorhandenen bzw. mit der 
Erstellung eines neuen Leitbildes für die Stadt Hungen– mit externer Unterstützung - zu 
beauftragen. 
 
Hierzu ist zunächst ein Kostenvoranschlag eines externen Dienstleisters einzuholen. 
 
Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Rahmen des Haushaltes für 2023 eingestellt. 
 

 
Sach- und Rechtslage: 
Durch den wirtschaftlichen und gesellschaftlich-sozialen Wandel ergibt sich für Länder, 
Regionen, Städte und Gemeinden die Notwendigkeit, an diesen Veränderungen zu 
partizipieren und sie auch selbst aktiv zu gestalten.  
 
Dabei bieten sich auf kommunaler Ebene eine ganze Reihe von Chancen für die zukünftige 
Entwicklung. Zugleich ergeben sich aber auch Schwierigkeiten und Probleme, wobei es sich 
gerade für Städte und Gemeinden in überwiegend ländlichen Regionen die Notwendigkeit 
ableitet, sich intensiv mit derzeitigen Problemen auseinanderzusetzen und Wege zu 
erarbeiten, sich sinnvoll auf die Zukunft vorzubereiten. Zu den Problemkreisen, die sich 
durch gesamtwirtschaftliche Veränderungen ergeben, zählen beispielsweise der 
zunehmende Konkurenzkampt der Städte und Gemeinden um Fördermittel und 
Arbeitsplätze, die gesellschaftliche, politische und ökomenische Konzentration in 
Ballungsräumen, komplementär dazu Abwanderungstendenzen in ländlichen Räumen oder 
auch die Globalisierung der Märkte. 
 
Derartige Entwicklungen machen es für die Gemeinden unerläßlich, individuelle Wege zu 
finden, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Rahmenbedingungen die Probleme 
bewältigen helfen und darüber hinaus die sich bietenden Stärken und Chancen auszunutzen. 
Derartige Ansätze der Gemeindeentwicklung müssen jeweils individuell auf die betroffene 
Kommune zugeschnitten sein, um optimale Resultate zu erzielen. Dafür ist ein individuelles 
Leitbild der Stadtentwicklung ein adäquates Instrument. 
 
Bereits in den Jahren 2010 bis 2014 wurde mit Unterstützung des Stadtmarketings Hungen 
ein Leitbild für die Stadt Hungen erstellt, welches in Anlage beigefügt ist. 
Nach nunmehr 10 Jahren haben sich die Rahmenbedingungen zum Teil geändert, so dass 
die Überarbeitung des Leitbildes bzw. die Erstellung eines neuen Leitbildes für die Stadt 
Hungen angeregt wird. 
Für die Überarbeitung bzw. die Neuerstellung eines Leitbildes ist die Unterstüzung der 
Verwaltung durch einen externen Dienstleisters erforderlich. 
Haushaltsmittel stehen in 2022 hierfür nicht zur Verfügung, so dass eine Nachtragshaus-
haltssatzung für 2022 erforderlich ist. 
 




